
 
 

 

 

 
Bern, 1. November 2021 
 
 
Adressat/in: 
die Kantonsregierungen 
 
 
Totalrevision der Beitragsverordnung Innosuisse: Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Regierungsmitglieder 
 
Der Verwaltungsrat von Innosuisse hat am 29. Oktober 2021 die Totalrevision der 
Beitragsverordnung Innosuisse für ein Vernehmlassungsverfahren bei den Kantonen, 
den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemein-
den, Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirt-
schaft und den interessierten Kreisen freigegeben. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 15. Februar 2022. 
 
Die Totalrevision der Beitragsverordnung Innosuisse enthält die auf Verordnungs-
stufe notwendigen Bestimmungen zur Umsetzung der Änderung des Bundesgeset-
zes vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation 
(FIFG, SR 420.1) im Bereich Innovationsförderung. Die Änderung hat eine Erhöhung 
des Handlungsspielraums und der Flexibilität von Innosuisse, unter anderem bei der 
Förderung von Innovationsprojekten und Start-ups, zum Ziel. Zum Zeitpunkt des Be-
ginns des Vernehmlassungsverfahrens ist die Revision des FIFG bis auf eine letzte 
Differenz fertig beraten und es ist mit einer Verabschiedung des Gesetzes im Ver-
laufe der Wintersession 2021 zu rechnen. Die Differenz betrifft die Bandbreite des 
Anteils der Umsetzungspartner an den Kosten von Innovationsprojekten (Nationalrat: 
30-50%, Ständerat: 40-60%). Die Vernehmlassungsvorlage enthält diesbezüglich 
deshalb zwei Varianten. 
Nebst den Anpassungen aufgrund der Revision des FIFG nimmt die Vorlage Anpas-
sungsbedarf an der Beitragsverordnung Innosuisse auf, der sich in den ersten Jah-
ren operativer Tätigkeit von Innosuisse in einigen Bereichen gezeigt hat, beispiels-
weise beim Innovationsmentoring. 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
Vernehmlassungen laufend (admin.ch). 
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
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Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu sen-
den:  

 
legal@innosuisse.ch 

 
Wir bitten Sie, im Hinblick auf allfällige Rückfragen die zuständigen Kontaktpersonen 
und deren Koordinaten anzugeben. 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Berenice Iten (Tel. 058 467 
31 05) zur Verfügung. 
 
Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 

 
 
Annalise Eggimann 
Direktorin Innosuisse 
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